
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Ski Saison Miete 
1. Der Vertrag kommt zwischen dem buchenden Kunden und der Firma 

Allmountainsports AG Lenzerheide / Allmountain Sports GmbH Parpan  

zu Stande. 

 

Persönliche Daten, die Sie angeben, werden unter Beachtung der geltenden 

nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften, ausschließlich zur 

Bearbeitung Ihrer Anfragen bzw. Reservierungen verarbeitet und genutzt. 

Allmountainsports wahrt in jedem Fall die Vertraulichkeit Ihrer Daten und wird 

diese nicht verkaufen, vermieten oder Dritten verfügbar machen. 

  

2. Der buchende Kunde bestätigt mit Abschluss der Buchung, die Richtigkeit der 

persönlichen Daten, die zur fachgerechten Einstellung dienen. Es ist untersagt, 

diese eigenmächtig zu ändern. 

  

3. Die Rückgabe der Saisonmiete muss bis zum letzten Tag der Skisaison 

erfolgen. Der allerspäteste Rückgabetermin ist der letzte Arbeitstag in der 

laufenden Wintersaison. 

 

4. Bei verspäteter Rückgabe:  

Sind die gemieteten Artikel bis zum Saisonschluss  

nicht retournierte, wird eine Pauschal-Gebühr von CHF 100.- pro Auftrag 

erhoben. (2 Kind = 200.--) 

 

5. Jeder Mieter haftet für eine ordnungsgemäße Rückgabe der Geräte bis zur 

Höhe des Verkaufswertes der ausgeliehenen Produkte. Die Weitergabe des 

Sportgerätes an dritte Personen ist nicht gestattet. Der Mieter hat dafür zu 

sorgen, dass die Ausrüstung so verwahrt wird, dass eine Verwechslung oder ein 

Diebstahl verhindert wird. Bei Beschädigungen, haftet der Mieter vollumfänglich, 

Material Kosten und Instandstellung.  

  

6. Für verlorene und gestohlene Mietgegenstände haftet der Mieter. Bei Diebstahl 

muss der Mieter innert 24 Stunden bei der zuständigen Sicherheitsbehörde 

Anzeige erstatten und den Diebstahl nachweislich und unverzüglich beim 

Vermieter melden. 

  

7. Die Preise beinhalten 7.7% MwSt. 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

8. Für alle Rechtsstreitigkeiten, in Zusammenhang mit oder in Bezug auf 

Reservierungen oder der Miete oder der Verwendung von 

Ausrüstungsgegenständen im Rahmen dieser Reservierung sind ausschließlich 

die nationalen Gerichte in der Schweiz zuständig 

  

9. Bei Verletzung oder Erkrankung eines Mieters während der Mietdauer, gelten 

unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses folgende Bestimmungen: 

a) Eine Rückerstattung des Mietpreises ist nur dann möglich, wenn das 

Mietmaterial sofort nach Eintritt der Verletzung/Erkrankung an den Vermieter 

zurückgegeben wird. 

b) Ist Punkt a) erfüllt, wird der zu viel bezahlte Mietbetrag ab Ausstellungsdatum, 

des erwähnten ärztlichen Zeugnisses, auf Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. 

Ohne ärztliches Zeugnis ist keine Rückerstattung möglich. 

 

10. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf die 

Reservation, die Buchung und Bezahlung von Mietmaterial via Internet, E-Mail 

und im Shop. 

 


